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1 Einleitung
Früher gab es sehr viele Dampfkesselexplosionen mit schrecklichen Schäden und zahl-

reichen Toten. Aktuell gibt es kaum noch Opfer, weil einerseits die TÜV-geprüften Dampf-

kessel sicherer und andererseits die Betriebswärter kompetenter geworden sind. Dennoch 

bleibt die gesetzliche Forderung weiterhin bestehen, dass Dampfkessel nur von gut ausge-

bildeten bzw. geprüften Dampfkesselwärtern bedient werden dürfen. Und das ist auch gut 

so, weil die Anforderungen mannigfaltiger geworden sind:

• Rechtssicherheit

• Schadensvermeidung

• Leistungsverbesserung

• Verfügbarkeitserhöhung

• Betriebskostenreduktion

• Lebensdauerverlängerung

• Wirtschaftlichkeitssteigerung.

Deshalb bildet die TÜV AUSTRIA Akademie seit jeher Dampfkesselwärter mit Verantwor-

tung aus und schult ausschließlich mit Kesselprüfern aus der Praxis und anhand vieler 

Praxisbeispiele in den Disziplinen:

• Gesetzliche Grundlagen

• Arbeitnehmer/innenschutz und Gefahrenverhütung

• Technische und physikalische Grundlagen

• Wärmelehre – Wärmetechnik

• Aufbau und Funktionsweise von Dampfkesseln

• Verbrennung

• Wasseraufbereitung in Dampfkesselanlagen

• Dampfkesselbetrieb.

1.1 Wie nutze ich dieses Buch?

Dieses Skriptum begleitet Sie auf Ihrem Weg durch die Ausbildung zum/r Dampfkessel-

wärter/in und ist entsprechend den Lehrinhalten aufgebaut. Es dient aber nicht nur als 

Ausbildungsunterlage, sondern auch als Nachschlagewerk.

Besonders wichtige Inhalte sind in Merkkästen zusammengefasst. Besonders wichtige Inhalte sind in Merkkästen zusammengefasst.

Kontrollfragen
Kontrollfragen am Ende des jeweiligen Lehrinhalts unterstützen Sie bei der 
Selbstkontrolle und Vorbereitung auf die Prüfung.

Kontrollfragen
Kontrollfragen am Ende des jeweiligen Lehrinhalts unterstützen Sie bei der 
Selbstkontrolle und Vorbereitung auf die Prüfung.
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1.2 Die Autoren

Ing. Horst Nischelbitzer, DI Leo Kortisch, Ing. Christian Ludwig, Ing. Rainer Kinsperger, Ing. Klaus Jürgen Hofer, 

MBA, DI (FH) Horst Muster und Ing. Thomas Höpperger – TÜV AUSTRIA GMBH; im Bild mit Sabine Redlich, BA, 

TÜV AUSTRIA Akademie – Programmverantwortung

Die Mitglieder des Autorenteams sind sowohl als Druckgeräteinspektoren im Auftrag des 

TÜV  AUSTRIA an zahlreichen Dampfkesselanlagen in ganz Österreich sowie als  Referenten 

der TÜV  AUSTRIA Akademie im Einsatz. Die umfangreiche Überwachungs- und Schu-

lungstätigkeit sichert ihnen den besten Zugang zu den neuesten Erkenntnissen des 

Betriebs solcher Anlagen.
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2 Gesetzliche Grundlagen

2.1 Allgemein

Wenn die verschiedenen Normen einer Rechtsgemeinschaft eine „Rechtsordnung“ bilden 

sollen, müssen sie in einem sinnvollen Zusammenhang stehen. Deshalb wird die Rechts-

ordnung in einzelne Stufen gegliedert.

2.2 Stufenaufbau der österreichischen Rechtsordnung

Die Norm der „niedrigeren“ Stufe muss jeweils durch die „höhere“ Norm gedeckt sein. Sie 

darf nicht in Widerspruch zur höheren stehen und muss auf der Grundlage der höheren 

Norm zustande gekommen sein. So kann z. B. eine Norm „höherer“ Stufe eine Norm „nied-

rigerer“ Stufe außer Kraft setzen, aber nicht umgekehrt.

Verfassungsrecht

LandesrechtBundesrecht

Verwaltungsrecht
daraus ergeben sich dann

Ermächtigungen für
Verordnungen und Erlässe

Baurecht
Raumordnungsrecht

Zivilrecht
Strafrecht

Stufenaufbau der österreichischen Rechtsordnung (TÜV AUSTRIA Akademie / lucdesign)

Grundlage für die Rechtsordnung eines Staates ist die Verfassung, wie z. B. Grund- und 

Freiheitsrechte, Bundes- und Landesverfassungsgesetze.

Verfassungsgesetze benötigen eine Zwei-Drittel-Mehrheit im Nationalrat, wobei die Hälfte 

der Nationalräte anwesend sein muss.

Die sogenannten „einfachen Gesetze“ dürfen nicht in Widerspruch zur Verfassung sein. Für 

ein einfaches Bundesgesetz benötigt man eine absolute Mehrheit (50 % plus 1 Stimme) 

und es müssen mind. ein Drittel der Abgeordneten (61 von 183) anwesend sein.

Verordnungen und Erlässe dürfen nur vom zuständigen Ministerium aufgrund einer im 

Gesetz angeführten Durchführungsermächtigung erlassen werden.
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Alle diese Normen bilden die Grundlage für das individuelle Recht, nämlich Urteile und 

Beschlüsse von Gerichten und die Bescheide von den Verwaltungsbehörden. Sie sind 

Einzel fallentscheidungen und gelten nur für die in der Entscheidung angeführte Person.

Entscheidungen

Zivilrecht, Strafrecht

Bescheid

Mandat,
Strafverfügung,

Organstrafverfügung
usw.

Verwaltungsrecht

Urteil, Beschluss,
Verfügung usw.

Individuelles Recht (TÜV AUSTRIA Akademie / lucdesign)

2.3 EU-Recht

Das EU-Gemeinschaftsrecht beinhaltet alle Gesetze und Bestimmungen der Europäischen 

Union.

2.3.1 EU-Verordnung

Verordnungen sind diejenigen Rechtsakte, welche allgemeine Geltung haben, in allen ihren 

Teilen verbindlich sind und unmittelbar in jedem Mitgliedstaat gelten. Sie müssen von den 

EU-Mitgliedstaaten nicht in nationales Recht umgesetzt werden (Durchgriffswirkung).

Durch die Durchgriffswirkung unterscheiden sich die Verordnungen von den Richtlinien.

2.3.2 EU-Richtlinien

EU-Richtlinien müssen in nationales Recht umgesetzt bzw. übernommen werden. Richt-

linien haben keine unmittelbare Geltung in einem Mitgliedstaat, können jedoch unter 

bestimmten Voraussetzungen unmittelbar anwendbar sein (Unmittelbare Anwendbarkeit). 

Es bleibt den einzelnen Mitgliedstaaten überlassen, wie sie die Richtlinien umsetzen. Sie 

haben also bei der Umsetzung der Richtlinie einen gewissen Spielraum.
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2.4 Normen

Normen sind technisch relevante Spezifikationen, haben aber für sich allein 

noch keine direkte rechtliche Relevanz. Ausnahmen bilden jene Normen, die 

direkt in den Gesetzesrang gehoben werden, in Österreich z. B. die ÖNORM 

M 7323 = Druckgeräteaufstellungsverordnung.

Europäische Normen erhalten z. B. rechtliche Relevanz durch eine Veröffentlichung im 

Amtsblatt der EU (harmonisierte Normen). Mittels einer solchen Veröffentlichung kann eine 

Norm die sogenannte Vermutungswirkung erlangen. Diese Vermutungswirkung besagt, 

dass ein Hersteller davon ausgehen kann, dass die Anforderungen der zugehörigen 

Richtlinie (PED) dann erfüllt sind, wenn er die Vorgaben der Norm erfüllt. Die Vermutungs-

wirkung bescheinigt also quasi korrektes Verhalten.

Eine harmonisierte Norm gemäß Art. 2 Abs. 1 lit. c der Verordnung (EU) Nr. 1025/2012 ist 

eine europäische Norm, die auf der Grundlage eines Auftrags der Kommission zur Durch-

führung von Harmonisierungsrechtsvorschriften der Union angenommen wurde, z. B.

• EN 13480: Metallisch industrieller Rohrleitungsbau

• EN 12952: Wasserrohrkessel

• EN 12953: Großwasserraumkessel

2.5 Gesetze und Verordnungen

2.5.1 Druckgerätegesetz (BGBl. Nr. 161/2015)

Das Druckgerätegesetz ist ein Bundesgesetz mit den sicherheitstechnischen Maßnahmen 

für Dampfkessel, Druckgeräte, Druckbehälter, Rohrleitungen usw. Das Druckgerätegesetz 

ist ab April 2016 gültig und ersetzt das Kesselgesetz (BGBl. I Nr. 211/1992).

Allgemeine Bestimmungen

 § 1 Ziel des Gesetzes

Sicherheitstechnische Anforderungen und Maßnahmen für druckführende Geräte zum 

Schutz von Leben und Gesundheit von Personen sowie von Sachgütern. Bei Dampf-

kesseln ist weiters auf die optimale Energienutzung Bedacht zu nehmen.

Sicherungsmaßnahmen sind festgelegt für:

• Dampfkessel

• Baugruppen (funktionale Einheit)

• Behälter

• Rohrleitungen

• Versandbehälter (in der Versandbehälterverordnung geregelt + ADR + RID)
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Schäden durch Kesselexplosionen (ORF Steiermark, 2012; FF Pinkafeld, 1996)

 § 2 Begriffsbestimmungen

Dampfkessel (Bosch Industriekessel GmbH)

Dampfkessel: eine Baugruppe, die überhitzungsgefährdete und nicht 
überhitzungsgefährdete Behälter oder Rohre oder deren Kombination 
einschließlich deren Ausrüstung enthält und die befeuert oder anderweitig 
beheizt wird und den Zweck hat,

a. Wasserdampf von höherem als dem atmosphärischen Druck oder
b. Wasser von einer 110 °C übersteigenden Temperatur (Heißwasserkessel) zum 

Zwecke der Verwendung außerhalb dieser Anordnung

zu erzeugen. Zum Dampfkessel zählen auch im Rauchgasstrom liegende 
Überhitzer, Rückkühler sowie deren Ausrüstung.

Dampfkessel: eine Baugruppe, die überhitzungsgefährdete und nicht 
überhitzungsgefährdete Behälter oder Rohre oder deren Kombination 
einschließlich deren Ausrüstung enthält und die befeuert oder anderweitig 
beheizt wird und den Zweck hat,

a. Wasserdampf von höherem als dem atmosphärischen Druck oder
b. Wasser von einer 110 °C übersteigenden Temperatur (Heißwasserkessel) zum 

Zwecke der Verwendung außerhalb dieser Anordnung

zu erzeugen. Zum Dampfkessel zählen auch im Rauchgasstrom liegende 
Überhitzer, Rückkühler sowie deren Ausrüstung.
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Behälter: ein geschlossenes Bauteil, das zur Aufnahme von unter Druck stehenden 

 Fluiden ausgelegt und gebaut ist, einschließlich der direkt angebrachten Teile bis hin zur 

Vorrichtung für den Anschluss an andere Geräte. Ein Behälter kann mehrere Druckräume 

aufweisen.

Druckbehälter (TÜV AUSTRIA)

Rohrleitungen: im Sinne der Richtlinie 2014/68/EU zur Durchleitung von Fluiden 

bestimmte Leitungsbauteile, die für den Einbau in ein Drucksystem miteinander verbun-

den sind. Zu Rohrleitungen zählen insbesondere Rohre oder Rohrsysteme, Rohrformteile, 

 Fittings, Ausdehnungsstücke, Schlauchleitungen oder ggf. andere druckhaltende Teile.

Rohrleitungen (TÜV AUSTRIA)

Druckgeräte: im Sinne der Richtlinie 2014/68/EU Behälter, Rohrleitungen, Ausrüstungs-

teile mit Sicherheitsfunktion und druckhaltende Ausrüstungsteile, ggf. einschließlich an 

drucktragenden Teilen angebrachter Elemente, wie z. B. Flansche, Stutzen, Kupplungen, 

Trageelemente, Armaturen (§ 2 Abs. 1, Ziffer 3 Druckgerätegesetz BGBl I Nr.: 161/2015).

Baugruppen: im Sinne der Richtlinie 2014/68/EU mehrere Druckgeräte, die von einem 

Hersteller zu einer zusammenhängenden funktionalen Einheit verbunden werden.
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Baugruppe (Bosch Industriekessel GmbH)

 § 3 Geltungsbereich

Der Geltungsbereich des Druckgerätegesetzes richtet sich gem. Druckgeräterichtlinie 

2014/68/EU. Diese Richtlinie 2014/68/EU gilt für die Auslegung, Fertigung und Konformi-

tätsbewertung von Druckgeräten und Baugruppen mit einem maximal zulässigen Druck 

(PS) von über 0,5 bar (Art. 1, PED 2014/68/EU), für befeuerte oder anderweitig beheizte 

Druckgeräte mit Überhitzungsrisiko zur Erzeugung von Dampf oder Heißwasser mit einer 

Temperatur von > 110 °C und einem Volumen > 2 Liter sowie alle Schnellkochtöpfe.

Das Druckgerätegesetz ist in Österreich die oberste gesetzliche Grundlage. Das Druckgerätegesetz ist in Österreich die oberste gesetzliche Grundlage.


